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Inkrafttreten des Art. 3 Abs. 2 GG den Frauen kei­
neswegs durch Gesetzgebung und Rechtsprechung 
gleiches Reche zuteil geworden war. Vielmehr stellte 
sie fest, daß die Gesetzgebung und Verfassungs­
rechtsprechung zu Are. 3 Abs. 2 GG diesen mehr 
diffamierte als zur Wirksamkeit brachte. Diese Vor­
schrift sei mehr ein „Hindernis als ein Wegweiser zur 
Gleichberechtigung der Frau" geworden 6

. 

Erst nach dem 85. Lebensjahr, als ihre Sehfähig­
keit nachließ, zog sie sich gänzlich aus ihrer Kanzlei 
zurück, in der sie bis zu diesem Zeitpunkt noch 
stundenweise als orarin gearbeitet hatte. Ihr Traum, 
als Richterin am Bundesverfassungsgericht tätig zu 
sein, hat sich nicht erfüllt. Dafür war ihr fraueneman­
ziparorisches Engagement vermutlich zu hoch. Sie 
war eine kluge und überlegende Frau, die Andersden­
kenden nie ihre Meinung aufgedrängt hat und sich 
bis zuletzt große Sorgen um den Bestand der Demo­
kratie machte. Daher hatte sie auch Verständnis für 
die politischen Forderungen der Studentenbewe­
gung, zum Beispiel in der Atompolitik, und hielt sich 
durch vielseitige Zeirungslektüre auf dem laufenden. 
Als Lesefan liebte sie alle Klassiker und war über alle 
literarischen Neuerscheinungen informiere. Zur Ent­
spannung und Abwechslung widmete sie sich der 
Gartenarbeit. Sie liebte Reisen und verbrachte über 
Jahre hin ihren Urlaub in einem kleinen Haus im 
Tessin 7. 

Den mir Gesetz vom 27. 10. 1994 geänderten 
Art. 3 Abs. 2 „Der Staat fordere die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste­
hender ach teile hin", der die tatsächliche Durchset­
zung und Realisierung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern als Verfassungsauftrag garan cieren soll, 
erlebte Elisabeth Seibert nicht mehr. 

Am 9. Juni 1986 starb sie im 90. Lebensjahr in 
Kassel. Die Zeitschrift des Archivs der deutschen 
Frauenbewegung Ariadne widmete ihr aus Anlaß des 
lO0sten Geburtstags unter dem Titel „Den Frauen 
ihr Recht - zum 1 00sten Geburtstag von Elisabeth 
Seibere" eine Ausgabe 8

. 

Dr. Elisabeth Seibere steht in einer Tradition von 
Frauen, die sich bereits seit Ende des letzten Jahrhun­
derts für die gesetzlichen Rechte von Frauen einge­
setzt haben. 9 

6 Dr. Elisabeth elbert in: 1. Reich-Hilweg 1979, S. 13-16. 

7 Ruth Seibert - eine Schwiegertochter von Dr. Elisabeth 
Seibert - in: Ariadne, Almanach des Archivs der deutschen 
Frauenbewegung, Heft 30, S. 12. 

8 Heft 30, eptember 1996. 

9 siehe hierzu u. a.: Christiane Bemeike, Die Frauenfrage ist 
Rechtsfrage, Baden-Baden 1995. Deutscher Juristinnenbund 
(Hrsg.), Juristinnen in Deutschland - Eine Dokumentation 
(I 900-1984), München 1984; Alexandra Goy, Der unauf­
haltsame Einstieg der Frauen in die Justiz, in: STREIT 
3/1996,S. 135 
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Gesetze und Gesetzentwürfe 
- Nach einem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (13/7228) sollte Parmerinnen und 
Parmern einer nichtehelichen Lebemgemeinschaft in 
umfassender Weise die Rechtsstellung von Familien­
angehörigen eingeräumt werden. Es sollen entspre­
chende Regelungen in den Familienrechtsteil des 
BGB aufgenommen sowie eine Reihe anderer 
Rech tsvorschrifren geändert werden, eine Gleichstel­
lung mit Ehepaaren ist aber nicht vorgesehen. 

Insbesondere soll es möglich sein, daß Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft über diese 
Form des Zusammenlebens eine notarielle Erklärung 
abgeben. Mir dem Familienangehörigkeitsstatus sol­
len olche Probleme geregelt werden, wie der Eintritt 
in Mietverhältnisse nach dem Tod des Mieters oder 
beim Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht. 
- Die Bundesregierung legte den Entwurf eines 
Kindesunterhaltsgesetzes (13/7338) vor, mir dem das 
Unterhalrsrechr für eheliche und nichceheliche Kin­
der vereinheirlichr werden soll. Vorgesehen ist, daß 
der Vorteil des Regelunterhalrsverfahrens in weicer­
enrwickelrer Form allen minderjährigen Kindern zu­
gute kommen soll. 

Sie sollen einen im Zweijahresrhythmus dynami­
sierten „Regelunterhalt" mir altersmäßig gestaffelten 
Regelbeträgen verlangen können. Minderjährige 
Kinder sollen zudem fordern können, daß auch eine 


	CCI21062026_00042
	CCI21062026_00043
	CCI21062026_00044

